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Unternehmen wollen verkaufen, Unternehmen müssen 
verkaufen, wenn sie Erfolg haben wollen. Es wird aber 
immer schwieriger Kunden zu gewinnen oder zu halten. 
Ursache dafür ist die stagnierende oder schrumpfende 
Nachfrage in vielen gesättigten Branchen. Dies führt zu 
einer zunehmenden Wettbewerbsintensität. Zudem gibt 
es Konzentrationsprozesse sowohl in der Industrie als 
auch im Handel. Deshalb fällt dem Vertrieb eine ent-
scheidende  Schlüsselrolle zu: Nur ein Unternehmen 
mit einem gut ausgeklügelten Vertriebskonzept kann 
sich langfristig am Markt behaupten. Gerade mittel-
ständische Unternehmen stehen dabei oft vor großen 
Herausforderungen, da sie sich einen genau auf den 
Kunden zugeschnittenen Vertrieb mit einer unterneh-
menseigenen Außendienstorganisation nicht leisten 
können. Viele Unternehmen gliedern daher ihren Ver-
trieb an externe Spezialisten – an Handelsvermitt-
lungen – aus, die für sie alle Aufgaben des Vertriebs 
übernehmen. 

Heute hier, morgen dort: 

Handelsvertreter –  
eine vielseitige Tätigkeit

Mehr erfolg iM Vertrieb  
durch handelsVertreter
Kurz & knapp: 
Vertrieb durch Handelsvertreter – das Erklärvideo 
zeigt, worauf es ankommt (www.cdh.de)
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Handelsvertretungen sind selbständige Unternehmen, 
die im B2B-Bereich in nahezu allen Branchen aktiv 
sind. Sie vermitteln Waren zwischen Unternehmen auf 
allen Wirtschaftsstufen, so zwischen Industrie und Han-
del, zwischen Industrieunternehmen (z. B. im Zuliefer-
bereich) oder auch zwischen Groß- und Einzelhandel. 
Tätig sind sie unter anderem als Modeagentur, Ver-
triebsingenieur, Anzeigenvertreter, Möbelhandelsver-
treter usw.

Neben dem Einzelhandel und dem Großhandel ge-
hört die Handelsvermittlung zu den drei klassischen 
Bereichen des Handels. Innerhalb der Handelsvermitt-
lungen bilden die Handelsvertretungen den Kernbe-
reich. Handelsvermittlungen spielen innerhalb der Wirt-
schaftsprozesse eine bedeutende Rolle: 
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handelsVertreter 
nach §§ 84 – 92 c hgb:

Die rund 48.000 handelsVertretungen  
in Deutschland vermitteln Waren im Wert von etwa 175 Milliarden euro pro Jahr.

Einschließlich eines Eigenumsatzes von ca. 5 Milliarden euro

ergibt sich ein Einschaltungsgrad in die inländischen Warenströme von rund 30 Prozent –

eine  starke Position der Handelsvertretungen auf den Absatzmärkten. 

Handelsvertreter ist, wer als selbständiger Gewerbetrei-
bender ständig damit betraut ist, für einen anderen Unter-
nehmer Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen ab-
zuschließen. Selbständig ist, wer im Wesentlichen frei seine 
Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. 
§ 84 Abs. 1 HGB

Richtig wichtig:  
Die Rolle des  
selbständigen Vertriebs
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Geben Sie Ihrem Business 
den richtigen Drive.

Ihr Volvo V40.

Der neue Volvo V40 vereint ökonomische und ökologische Ziele gleichermaßen. Denn seine leistungs-
starken, effi zienten Motoren sorgen sowohl für wenig Verbrauch und geringe Kosten als auch für niedrige 
Emissionen. Als D2 Turbodiesel-Motorenvariante benötigt der Volvo V40 nur 3,6 l/100 km, und das bei 
einem CO²-Ausstoß von nur 94 g/km*. Repräsentative Designhighlights wie das Panorama-Glasdach,
die digitale Instrumentierung oder die Ambiente-Beleuchtung mit 7 verschiedenen Farbwelten machen 
den neuen Volvo V40 zum idealen Begleiter für Ihre nächsten Geschäftstermine. Mehr Informationen bei 
Ihrem Volvo Partner oder auf volvocars.de/fl eet

Abb. zeigt Sonderausstattung.
* Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 4,0/3,4/3,6 l/100 km; CO²-Emissionen kombiniert: 94 g/km (gem. VO/715/2007/EWG).
Der Volvo V40. Gewinner in der auto motor und sport Leserwahl „Best Cars 2013“,Kategorie Kompaktklasse-Import.

volvocars.de

Volvo_V40_CDH-Broschuere_220x150_ICv2_RZ03.indd   1 31.01.13   14:58

Vertriebsweg Handelsvertretung

Weitere Daten und Fakten zum Vertriebsweg 
Handelsvertretung finden Sie hier 
www.cdh.de/handelsvertreter/daten-fakten



Selbständig tätig zu sein hat für viele einen großen 
Reiz. Allerdings ist der Schritt mit einem gewissen Ri-
siko verbunden und sollte gut überlegt und sorgfältig 
geplant werden. Nicht umsonst ist die Insolvenzquote 
bei neugegründeten Unternehmen deutlich höher als 
bei länger bestehenden.

Branchenkenntnisse

Einen vorgeschriebenen Berufsweg für Handelsvertre-
ter gibt es nicht. Eine wesentliche Voraussetzung für 
die erfolgreiche Existenzgründung ist, dass sich der 
Handelsvertreter gut in der Branche auskennt, in der 
er tätig werden will. Viele Existenzgründer im Vertrieb 
waren vorher als Angestellte in diesem Bereich tätig 
und haben dadurch die Branche und den Umgang mit 
den Kunden kennen gelernt. Von diesen Erfahrungen 
profitieren sie später als Selbständige.

Unternehmerisches Know-how

Ein Selbständiger muss zur Führung seines Unterneh-
mens auch über kaufmännisches Wissen verfügen und 
mit Buchführung, Kostenrechnung, Steuern etc. vertraut 
sein. Eine abgeschlossene kaufmännische Lehre hilft 
sehr. Andererseits kann sich das notwendige Wissen 
auch selbst angeeignet werden, z.B. in Existenzgrün-
derseminaren. Für alle, die in technischen Bereichen 

tätig sein wollen, ist eine entsprechende Ausbildung 
wichtig, z.B. eine technische Lehre oder ein Studium 
als Ingenieur.

Persönliche Voraussetzungen

Die selbständige Tätigkeit im Vertrieb fordert die Persön-
lichkeit: Eigeninitiative, Kreativität, Entscheidungsfreu-
digkeit und Selbstdisziplin sind unverzichtbar. Natürlich 
gehört auch Belastbarkeit dazu. Der Handelsvertreter 
muss sich darüber im Klaren sein, dass der Aufbau ei-
nes Unternehmens nicht mit einer 40-Stunden-Woche 
zu bewältigen ist. Er muss dementsprechend leistungs-
orientiert sein und sich auch selbst motivieren können. 
Ebenso wichtig sind Freude und Geschick im Umgang 
mit anderen Menschen. Das persönliche Gespräch, der 
Beziehungsaufbau, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in 
diesem Beruf. Überzeugungskraft, Intuition, die Fähig-
keit zuzuhören und auf andere einzugehen und nicht 
zuletzt eine positive Ausstrahlung sind oft ausschlagge-
bend für einen Verkaufserfolg.
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Was man mitbringen sollte –

Must Haves  
für die Selbständigkeit
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Bei Gründung muss auch entschieden werden, wel-
che Rechtsform die Handelsvertretung erhält. Je nach 
Rechtsform gibt es unterschiedliche rechtliche und 
steuerliche Auswirkungen. Die Rechtsform ist auch ent-
scheidend für das persönliche Haftungsrisiko, das der 
Gründer eingeht.
Die Rechtsform hängt zunächst davon ab, ob eine oder 
mehrere Personen das Unternehmen gründen. 

Bei einem Gründer entsteht ein Einzelunternehmen. 
Der Gründer hat die volle Handlungsfreiheit und Kon-
trolle. Vorschriften für die Höhe des Startkapitals gibt es 
nicht. Handelt es sich um  ein kaufmännisches Unter-
nehmen, muss es ins Handelsregister eingetragen wer-
den. Kleingewerbetreibenden steht die Eintragung frei. 
Steuerrechtlich erzielt der Handelsvertreter Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb. Für alle entstehenden Schulden, 
d. h. auch für Steuerschulden, haftet der Betriebsinha-
ber mit seinem gesamten Vermögen.

Wenn sich mindestens zwei Personen zum Betrieb 
eines Kleingewerbes zusammenschließen, bilden 
sie eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR oder 
BGB-Gesellschaft). Alle Gesellschafter haften mit ihrem 
vollen – auch privaten – Vermögen.
Die offene Handelsgesellschaft (OHG) ist eine Gesell-
schaftsform, bei der sich zwei oder mehr Personen 
zusammenschließen, um unter einem gemeinsamen 
Firmennamen ein Handelsgewerbe zu betreiben. Alle 
Gesellschafter haften voll.

Die Kommanditgesellschaft (KG) ist eine besondere 
Rechtsform für ein Handelsunternehmen. In Betracht 
kommt sie für Unternehmer, die Partner mit zusätz-
lichem Kapital wünschen, aber alleiniger Chef im Unter-
nehmen bleiben wollen. Die KG besteht aus dem Unter-
nehmer (Komplementär) und weiteren Gesellschaftern 
(Kommanditisten). Diese beteiligen sich aber nur finan-
ziell am Unternehmen. Der Komplementär haftet voll.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
gehört zu den Kapitalgesellschaften und ist die am 
häufigsten gewählte Gesellschaftsform. Der wichtigste 
Grund dafür ist: Die Gesellschaft haftet gegenüber Ge-
schäftspartnern nur bis zur Höhe des Stammkapitals. 
Durch die Gründung werden der (Ein-Personen-GmbH) 
oder die Gesellschafter Anteilseigner an der GmbH. Die 
einzelnen Gesellschafter haften dabei mit ihrem jewei-
ligen Anteil an diesem Stammkapital. 

Eine Vorstufe zur GmbH ist die ausdrücklich als haf-
tungsbeschränkt zu bezeichnende Unternehmerge-
sellschaft (UG), die gerade von Existenzgründern und 
Jungunternehmern häufig gewählt wird. Das Stammka-
pital beträgt nur 1 Euro (bei der GmbH 25.000 Euro) 
und die Gründungsformalien sind geringer. Ande-
rerseits entspricht das Image der UG nicht dem der 
GmbH, weshalb es z.B. bei Verhandlungen mit Banken 
schwieriger werden könnte. 

Die Qual der Wahl – 
Welche Rechtsform 
soll es sein?
Haftungsrisiken beachten!

» «
tiPP: 
JeDeR UnTeRneHMeR SollTe Von 

ZeiT ZU ZeiT Die RecHTSfoRM SeineS 

UnTeRneHMenS HinTeRfRagen! 



Gewerbeanmeldung

Spätestens mit Beginn der Tätigkeit als Handels-
vertreter muss das Gewerbe angemeldet wer-
den.  Zuständig ist die Gewerbemeldestelle der 
Stadtverwaltung bzw. Gemeindeverwaltung (evtl. 
Ordnungsamt), in deren Bereich die Betriebsstät-
te liegt.  

 

Handelsregister

Existenzgründer und vor allem Jungunterneh-
mer, deren Betrieb wächst, stehen regelmäßig 
vor der Frage, ob sie sich als Kaufleute in das 
Handelsregister eintragen lassen sollen und wel-
che Konsequenzen dies für sie hat. Ohne eine 
solche Eintragung üben sie zwar ein Gewerbe 
aus – aber gerade nicht als Kaufmann. Jeder 
Kleingewerbetreibende hat daher die Möglich-
keit, sich freiwillig als Kaufmann in das Handels-
register eintragen zu lassen. Dies hat Vor- und 
Nachteile. Der Kaufmann ist in der Regel höher 
angesehen, auch darf er eine Firma führen. An-
dererseits gelten für ihn strengere Regeln, so 
muss er Bücher führen, d.h. bilanzieren.

Wenn sich das Geschäft über einen gewissen 
Umfang hinaus entwickelt, besteht eine gesetz-
liche Pflicht sich als Kaufmann eintragen zu 
lassen. Indikatoren dafür sind z.B. die Anstel-
lung von Mitarbeitern oder Einnahmen von über 
100.000 Euro im Jahr. Eingetragen werden muss 
die Handelsvertretung auch, wenn sie in Form ei-
ner OHG, KG oder GmbH ausgeübt wird.
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To Do’s 
für die gründung
Bei der Gründung einer  
Handelsvertretung  
sind die folgenden gesetzlichen 
Vorgaben zu beachten:

»

«

tiPP: 
1. Denken Sie daran bei der Anmeldung
 Ihren Personalausweis mitzubringen!

2. Bereiten Sie sich auf folgende Fragen vor:
• Welche Adresse hat die Betriebsstätte?
• Was ist der „Gewerbegegenstand“

(möglichst konkrete Branchenbe- 
  schreibung)

• Wann genau wird der Betrieb
aufgenommen?

• Wie viele Mitarbeiter/innen werden  
ggf. in Voll- und Teilzeit beschäftigt?

• Welche Rechtsform hat das  Gewerbe? 

✔ ✔



Finanzamt

Auch das Finanzamt will über die Aufnahme einer 
selbständigen Tätigkeit informiert werden. In der 
Regel geschieht dies durch die Gewerbebehörde. 
Das Finanzamt teilt dem Selbständigen nach Bear-
beitung des Fragebogens zur steuerlichen Erfas-
sung seine Steuernummer mit. Falls dies längere 
Zeit nach Aufnahme der selbständigen Tätigkeit 
noch nicht geschehen ist, sollte von sich aus die 
Finanzbehörde informiert werden, um hohe Steu-
ernachforderungen zu vermeiden. 

Rentenversicherung

Unternehmer sind in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung pflichtversichert, wenn sie auf Dauer 
und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber 
tätig sind und regelmäßig keinen versicherungs-
pflichtigen Mitarbeiter beschäftigen. Existenz-
gründer können jedoch in den ersten drei Jahren 
ihrer Selbständigkeit einen Antrag auf Befrei-
ung von der Versicherungspflicht bei der Deut-
schen Rentenversicherung Bund (DRB) stellen  
(www.deutsche-rentenversicherung.de).

Sozialversicherung

Eine Selbständigkeit erkennt der Sozialversiche-
rungsträger nur an, wenn der Handelsvertreter 
im Wesentlichen seine Tätigkeit frei gestalten 
und seine Arbeitszeit bestimmen kann.
Beurteilt wird dies nicht nur nach den Verträgen, 
sondern auch nach der tatsächlichen Durchfüh-
rung des Vertrages. Liegt nach Auffassung der 
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRB) oder 
des Finanzamtes Scheinselbständigkeit vor, 
muss der Auftraggeber Lohnsteuer sowie Sozi-
alversicherungsbeiträge des Handelsvertreters 
nachentrichten, weil er dann als Arbeitgeber gilt. 

Berufsgenossenschaft

Sind in der Handelsvertretung Arbeitnehmer 
(auch der angestellte Ehegatte) beschäftigt, ist 
der Handelsvertreter verpflichtet seinen Betrieb 
bei der zuständigen Berufsgenossenschaft an-
zumelden.
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✔ ✔

✔

✔

»
«

achtung! 
Weisungen des vertretenen Unterneh-
mens können in den Kernbereich der 
Tätigkeitsgestaltung hinein wirken, wo-
durch die Tätigkeit zu der eines ange-
stellten Reisenden umschlagen kann!

»
«

hinweis: 
Bei reinem Bürobetrieb oder 
Auslieferungslager mit Arbeit-
nehmern ist die Berufsgenos-
senschaft Handel und Waren-
distribution (BGHW) zuständig: 
www.bghw.de

DIReKTIon MAnnHeIM 
Tel. 0621 183 0
direktion-mannheim@bghw.de 

DIReKTIon Bonn
Tel. 0228 5406 9
direktion-bonn@bghw.de



Hard facts:
Buchführungspflicht
Jeder Kaufmann ist nach § 238 Abs. 1 HGB verpflichtet 
Bücher zu führen und in diesen die Handelsgeschäfte 
und die Lage des Vermögens nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung ersichtlich zu machen. 
Eine ordentliche Buchführung informiert über die Er-
tragslage und die finanzielle Situation eines Unterneh-
mens. Sie ist Teil des betrieblichen Rechnungswesens, 
das lückenlos alle Geschäftsvorfälle aufzeichnen und 
so ein Abbild aller betrieblichen Abläufe sein soll. 

Auch Nicht-Kaufleute sind zur Buchführung verpflichtet, 
wenn nach Feststellung der Finanzbehörde im jewei-
ligen Handelsvertreterbetrieb die Umsätze einschließ-
lich der steuerfreien Umsätze mehr als 500.000 Euro im 
Kalenderjahr betragen oder der Gewinn aus Gewerbe-
betrieb 50.000 Euro im Wirtschaftsjahr überstiegen hat. 
Die Buchführungspflicht beginnt nach entsprechender 
Mitteilung seitens der Finanzbehörde.
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zweites Wort.
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ruBrik

Wir bringen Ihnen alles, was Sie in Ihrem Büro benötigen
Viking ist Ihr Partner fürs Büro und bietet mit mehr als 12 000 Büroartikeln, sowie innovativen 
Dienstleistungen ein ebenso breites, wie günstiges Portfolio dessen, was Ihnen die tägliche 
Arbeit im Büro erleichtert. Als Unternehmer und Mitglied in der CDH wissen Sie selbst, wie 
wichtig es ist, sich auf Qualität und Leistung verlassen zu können. Beides fi nden Sie bei Viking.

Lernen Sie uns kennen!
Zur Begrüßung haben wir für Mitglieder der CDH ein Papierangebot, 
das seinesgleichen sucht. Sichern Sie sich jetzt ein Paket mit 500 Blatt Viking Everyday 
Kopierpapier zu einem unschlagbaren Preis, von 2,99 €.

Lernen Sie uns kennen und besuchen Sie uns auf www.viking.de. 
Oder fordern Sie unverbindlich unseren aktuellen Katalog an! 

Viking® Everyday – d as Papier zum Drucken, Kopieren und Schreiben. 

Viking Papier- Inhalt Regulärer Preis pro
Bestell-Nr. Format Maße (B x H) gewicht Weißegrad pro VE VE Preis 1
382-8545 DIN A4 210 x 297 mm 80 g/m² 146 CIE 500 Blatt Pack 5,29 2,99
 Optimale Bestellmenge DIN A4 = 10 Pack

Der zuverlässige Allrounder

www.viking.de mehr als 12.000 Büroartikel online
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Nichts ist uns wichtiger als Ihre Zufriedenheit. Falls Sie also mit Ihrer 
Bestellung einmal nicht zu 100 % zufrieden sein sollten, rufen Sie uns  

einfach innerhalb von 30 Tagen an und wir nehmen diese dann zurück, 
ohne Wenn und Aber – für Sie natürlich kostenlos.

30 Tage Rückgaberecht*

Wir geben Ihnen immer 30 Tage Zeit, um Ihre Artikel zu bezahlen – 
unabhängig von Art und Umfang der Bestellung.

30 Tage Zahlungsziel*

Sie erhalten Ihre Artikel von uns selbstverständlich schnell und zuverlässig. 
Bei Bestellung bis 17 Uhr in der Regel sogar schon am nächsten Werktag 

(außer samstags). Und ab einem Netto-Warenwert von 49 € liefern wir Ihre Bestel-
lung portofrei – und das deutschlandweit.

Schnelle frachtfreie Lieferung*

Auch wenn der Gesetzgeber sich mit weniger zufrieden gibt: Sie erhalten von uns
3 Jahre Garantie – egal, was Sie bestellen.

3 Jahre Garantie*

* im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese fi nden Sie unter www.viking.de. 
Alle Preise in Euro zzgl. USt.

Regulärer
Preis

5,29
pro PackJetzt

2,99
pro Pack 

Bestell-Nr. 8545

Online bestellen:
www.viking.de

Rufen Sie uns an:
06026 / 97 345 345

Faxen Sie uns:
06026 / 97 345 000

Warum Viking?



Money makes the world go round: 

förderprogramme 
und finanzen
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»
«

tiPP: 
Die HanDelSVeRTReTUng kann in DeR Regel 

MiT eineM RelaTiV geRingen kapiTalaUfWanD 

gegRünDeT WeRDen. DieS eRleicHTeRT  

Den ScHRiTT in Die SelBSTänDigkeiT UnD  

SenkT DaS UnTeRneHMeRiScHe RiSiko.  

Bereits im Vorfeld der Gründung sollte sich der Han-
delsvertreter mithilfe eines Businessplans ausrechnen, 
wieviel Kapital er tatsächlich benötigt. Ein umfassender 
Businessplan ist der Grundstein zum Erfolg. Der Han-
delsvertreter muss sich also darüber im Klaren sein, 
dass eine Reihe von Anschaffungen zu tätigen sind 
(Büroausstattung, EDV, Geschäftswagen) und er eine 
„Durststrecke“ zu überwinden hat, bis erste Provisionen 
fließen. Dadurch ergibt sich ein Liquiditätsbedarf, der 
finanziert werden muss. Im Durchschnitt rechnet man 
mit einer Anlaufzeit von bis zu zwei Jahren, bis die Pro-
visionseinnahmen ausreichen die Betriebsausgaben 
und den eigenen Lebensunterhalt zu decken.

Etwas anders sieht die Situation aus, wenn ein Exis-
tenzgründer eine bestehende Handelsvertretung über-
nimmt und Einstandszahlungen gefordert werden, die 
einen höheren Kapitalbedarf erfordern. 

egal ob hausbank, businessangel oder  
crowdfunding – gehen sie gut vorbereitet in 
ein Kreditgespräch!  

Informieren Sie sich auch über Förderprogramme. Es 
lohnt sich. Wertvolle Tipps, wie Sie am besten Ihre be-
rufliche Selbständigkeit finanzieren, wie Sie sich auf 
das Bankgespräch vorbereiten und welche Förder- 
programme Sie nutzen können, bietet das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie unter  
www.existenzgruender.de.
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«

die wichtigsten 
förderPrograMMe 
für existenzgründer sind: 

• Zuschüsse zur Gründungsberatung
(vor der Gründung)

• Zuschüsse zur Unternehmens- 
 beratung (nach der Gründung)
• Gründercoaching Deutschland

(nach der Gründung)
• eRP-Kapital für Gründung
• eRP-Gründerkredit – StartGeld
• eRP-Gründerkredit – Universell
• KfW-Unternehmerkredit

(ab 2 bzw. 3 Jahre nach Gründung)
• Mikrokreditfonds Deutschland

welche unterlagen sollten sie  
zu einem Kreditgespräch mitbringen?

• Business- und Investitionsplan
• Umsatz- und Rentabilitätsvorschau für zwei Jahre
• Liquiditätsplan auf Monatsbasis für zwei Jahre
• Vermögens- und Schuldenaufstellung
• Übersicht über Sicherheiten

(z.B. Grundstücke, Immobilien, Kfz, Maschinen)
• tabellarischer Lebenslauf

QR Code scannen 
und Förderprogramme 
finden: www.kfw.de

MACHEN DIENSTFAHRTEN 
 ZU SPRITZTOUREN.
JETZT FLEET-KONDITIONEN FÜR 
VIELE NISSAN MODELLE SICHERN!

Innovative Technologien, aufregendes Design, komfortable Innen-
ausstattung – informieren Sie sich auf nissan.de über das NISSAN 
Modell Ihrer Wahl, unsere Konditionen für CDH-Mitglieder und 
aktuelle Angebote. Überzeugen Sie sich selbst bei einer Probefahrt. 

Ihr NISSAN Händler freut sich auf Ihren Besuch!

Mehr Infos und aktuelle Angebote auf 
www.nissan.de

NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

Nissan. Innovation that excites.

NIS2FP13001_Fleet Az CDH Magazin_220x150.indd   1 01.02.13   16:37



Für eine Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit 
heraus gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten. So 
können Bezieher von Arbeitslosengeld (ALG) I z.B. 
einen Gründungszuschuss erhalten, wenn sie noch 
mindestens 150 Tage, also fünf Monate, Anspruch auf  
ALG I haben. Der Antrag ist bei der Agentur für Arbeit 
am Wohnsitz des Gründers zu stellen. Seit Anfang 
2012 ist der Existenzgründungszuschuss eine Ermes-
sensleistung, so dass kein Rechtsanspruch auf einen 
Zuschuss besteht. Die Entscheidung trifft der zustän-
dige Fallmanager bei der Bundesagentur für Arbeit.
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Start aus der Arbeitslosigkeit:

existenzgründung 
als neubeginn

Der GRÜNDUNGSZUSCHUSS  
unterteilt sich in ZWEI PHASEN:

• In der eRSTen PHASe, d. h. in den ersten sechs
Monaten, steht dem Gründer die volle Höhe des
Gründungszuschusses zu. Das bedeutet: ein
halbes Jahr monatlich 300 Euro zusätzlich zu ALG I.

• Nach einem weiteren Antrag bekommt der
Gründer in der ZWeITen PHASe, sprich in den
weiteren neun Monaten, nur noch monatlich 300 Euro.
Voraussetzung dafür ist, dass „eine intensive
Geschäftstätigkeit und hauptberufliche
unternehmerische Aktivitäten“ vorliegen.

» «
unterstützung
für gründungen aus der arbeitslosigkeit

• Gründungszuschuss für ALG-I-empfänger
• einstiegsgeld für ALG-II-empfänger



wichtig ist für sie als existenzgründer...  
• dass Sie Ihre Verträge prüfen lassen, bevor

Sie unterschreiben, damit  diese wasserdicht
sind und Sie keine unliebsamen Überraschun-
gen erleben.

wichtig ist für sie auch... 
• dass Sie sich in Rechtsfragen beraten

lassen, damit Sie auf der sicheren Seite sind.
Als CDH-Mitglied können Sie unsere umfas-
sende Beratung in Anspruch nehmen:

• rechtsberatung durch spezialisten
Die Experten der CDH-Organisation haben lang-
jährige Erfahrung im Vertriebsrecht und in vielen
anderen Rechtsgebieten, die Ihren Betrieb
berühren (z. B. Arbeitsrecht, Wettbewerbsrecht).
Gerade das Vertriebsrecht ist sehr kompliziert.
Unkenntnis kann hier viel Geld, vielfach sogar
die Existenz kosten.

• orientierung durch den steuerdschungel
Das Steuerrecht wird immer komplizierter.
Stellen Sie uns Ihre vertriebsbezogenen
Steuerfragen!

• hilfe bei sozialversicherungsfragen
Beständig nimmt der Zugriff der Sozialver-
sicherungsträger auf die Selbständigen zu.
Rentenversicherungspflicht für Selbständige,
Existenzgründungshilfen und Beitragspflicht
zur gesetzlichen Krankenversicherung sind hier
einige Beispiele. Wir verschaffen Ihnen den
Durchblick!
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»

«

hinweis: 
Für den Antrag auf Gründungszuschuss 
ist der Agentur für Arbeit die Tragfähigkeit 
der existenzgründung nachzuweisen. 
Hierzu ist eine Stellungnahme einer fach-
kundigen Stelle vorzulegen. 

Dafür können Sie sich an folgende Stellen 
wenden:
• Berufsverbände

(z.B. ein Landesverband der CDH)
• Industrie- und Handelskammern
• Handwerkskammern
• berufsständische Kammern
• Kreditinstitute

Für weitere Infos  
QR Code scannen oder  
hier klicken:  
www.cdh.de/existenzgruendung

know-how der cDH 



Der Erfolgsfaktor für Existenzgründer und Jungunter-
nehmer schlechthin ist die Zusammensetzung der Ver-
tretungen. Ohne gute Vertretung ist keine Handelsver-
mittlung langfristig zu sichern. Die CDH-Organisation 
sieht es daher als eine ihrer wichtigsten Aufgaben an, 
die Handelsvertretungen, insbesondere jedoch ihre Mit-
glieder, bei der Kontaktaufnahme zu Vertriebspartnern 
zu unterstützen.

Suchen und finden:  
lukrative Vertretungen
Unterstützung durch die CDH

16

»

«

tiPP: 
Auf www.handelsvertreter.de finden Sie eine 
große Anzahl an Angeboten von Herstellern aus 
der ganzen Welt, die in Deutschland Handelsver-
treter suchen. Handelsvertreter, die als Mitglied 
der CDH im Handelsvertreter-Verzeichnis gelistet 
sind, werden frühzeitig per e-Mail über neue An-
gebote informiert. 

QR Code scannen 
und Angebote von 
Herstellern weltweit
erhalten
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Leidenschaftlich anders

Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 8,3 – 3,9 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 192 – 104 g/km.
1) 0700 - 62 93 23 53 38, 6,3 Ct./Min. aus deutschen Festnetzen, Mobilfunk ggf. höhere Preise, max. 42 Ct./Min.

SPITZENTECHNOLOGIE  
    FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ

Lust auf eine Probefahrt?

Dann sprechen Sie uns an:  
         0700 – M{ZD{FLEET  1) oder unter

Im Mazda6 treffen sich Design und Funktionalität, Dynamik und Sparsamkeit, Fahr-
spaß und Sicherheit. Gerade für Firmenkunden ist der Mazda6 ideal, denn er ist 
dank seiner innovativen SKYACTIV Technologie besonders effizient. Ab nur 3.9 l 
Verbrauch und mit bis zu 420 Nm Drehmoment vereint er Leistung mit Sparsam-
keit. Gleichzeitig bietet die von der Presse hochgelobte Kombination von Diesel und 
Automatik im neuen Mazda6 alles, was sich ein Firmenkunde in Sachen Antrieb 

wünscht. Und dank Euro6 Norm sind die Diesel schon heute perfekt für 
die Zukunft gerüstet. Aber auch die anderen Mazda Modelle sind für  
Ihren Alltag wie gemacht. Effizienz, Sicherheit und Komfort bietet  
Mazda serienmäßig zu Top-Konditionen. Schauen Sie sich einfach unsere 
Modelle an und entscheiden Sie selbst.

»hinweis: 
Die Angebote der Hersteller, die selbständige 
Vertriebspartner suchen, erreichen die Handels-
vertreter über
• das zehn Mal pro Jahr erscheinende

Wirtschaftsmagazin für Handelsvermittlung
und Vertrieb H&V-Journal
(www.cdh.de/publikationen/hv-journal)

• die Internetplattform www.handelsvertreter.de
• die Vertretungsvermittlung der CDH

anlässlich vieler Messen und Ausstellungen
• die Landesverbände der CDH

QR Code scannen 
und mehr Infos 
zur Vertretungs- 
vermittlung erhalten

«



HDI
full page 
220 mm x 305 mm
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In Kooperation mit:

Weitreichende Sicherheit  
für Vertriebsunternehmer
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»

«

tiPP 1: 
Spezielle und exklusive Versiche-
rungsangebote vom Versicherungskon-
zern HDI für CDH-Mitglieder 

• Rechtsschutzversicherung, die
alle gerichtlichen Auseinandersetzun-
gen zwischen den vertretenen Unter-
nehmern und den Handelsvermittlun-
gen einschließt. Dieser Risikobereich 
ist in den üblichen betrieblichen 
Versicherungen ausgeschlossen. Für 
existenzgründer und Jungunterneh-
mer gilt sogar ein ganz besonderes 
Bonbon: ein Rabatt von 35 % in den 
ersten beiden Jahren der Mitglied-
schaft in der CDH.

• KFZ-Versicherung, deren Prämien 
deutlich unter dem niveau vergleich-
barer Service-Versicherer liegen.

• Kraftfahrtunfall-Plus-Versicherung, 
gegen berufsspezifische Risiken. 
Mit diesen Versicherungen kann der 
Handelsvertreter sich und alle seine 
Mitfahrer vor den finanziellen Folgen 
eines Autounfalls schützen. 

• Versicherung der Musterkollektion 

»

«

tiPP 2: 
Geld sparen durch Rahmenabkommen 
der CDH. Gerade für existenzgründer und 
Jungunternehmer ist es wichtig auf jeden 
euro zu achten und Kosten zu sparen. Mit 
den CDH Rahmenabkommen sparen Sie 
viel Zeit und Geld: 

• Rund ums Auto
• Mobiles Büro
• Mobilfunk
• Adresslösungen für Direktwerbung
• Visa
• Sicherheitstechnik / Arbeitsmedizin
• Wirtschaftspresse
• Software

Mitglieder sparen bspw. bei Shell-Tank-
stellen beim Dieselkraftstoff netto 2,5 
Cent/Ltr und bei Schmierstoffen 20% 
(http://cdh.de/leistungen/rahmenabkom-
men/auto). Die Shell-Flottenkarte, die 
bereits für ein einziges Fahrzeug bezo-
gen werden kann, erspart einen hohen 
bürokratischen Aufwand, da alle Tankvor-
gänge (u.a. auch bei esso und DeA-Tank-
stellen) in einer einzigen Monatsrechnung 
zusammen gefasst sind. 

Auch mit dem Thema Versichern und Vorsorgen 
müssen sich Existenzgründer und Jungunter-
nehmer beschäftigen. Der Umfang des Versiche-
rungsschutzes hängt von Art und Umfang der Tä-
tigkeit ab. Als Mindestausstattung empfiehlt sich:

Unfallversicherung oder freiwillige Mitgliedschaft 
in der zuständigen Berufsgenossenschaft zur 
Absicherung von beruflich bedingten Unfällen 
und Erkrankungen

Sachversicherung (u. a. gegen Feuer und Ein-
bruch) für Büroeinrichtung, Elektronik und ein 
eventuelles Auslieferungslager 

freiwillige Fortführung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, insbesondere zum Erhalt der 
Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung 
(Einzahlung des Mindestbetrages) als Grund-
sicherung, sofern nicht ohnehin Versicherungs-
pflicht in der Rentenversicherung besteht

Betriebshaftpflichtversicherung für das Büro und 
ein eventuelles Lager

Musterkollektionsversicherung

Krankenversicherung (Entscheidung zwischen 
gesetzlich oder privat) 

✔

✔

✔

✔

✔
✔

Mehr über CDH Rahmen- 
abkommen finden Sie unter
www.cdh.de/leistungen

auf der sicheren Seite –  
Vorsorgen und Versichern

Mehr über CDH Leistungen  
finden Sie unter
www.cdh.de/leistungen  

In Kooperation mit:

Weitreichende Sicherheit  
für Vertriebsunternehmer
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45450_091403_D.indd   1 18-10-2013   14:00:46



provision
Faktoren des richtigen Provisionssatzes
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»
«

die ProVisionseinnahMen  

müssen ausreichen, um:

• sämtliche Kosten zu decken
• dem existenzgründer ein einkommen  
 zu sichern, das seiner Tätigkeit  
 angemessen ist
• eine Verzinsung des eingesetzten  
 eigenkapitals zu erreichen
• einen Überschuss zu erreichen, der es  
 ermöglicht die Handelsvertretung  
 systematisch aufzubauen. 

»
«

hinweis: 
Um Missverständnisse zu vermeiden, 
sollten Verträge grundsätzlich schriftlich 
geschlossen werden, da so getroffene 
Vereinbarungen dokumentiert und jeder-
zeit nachweisbar sind!  

»
«

Hat der Existenzgründer eine Vertretung gefunden, die 
zu ihm passen könnte, wird er wissen wollen, welche 
Provisionseinnahmen er zu erwarten hat. Dabei taucht 
in diesem Zusammenhang immer wieder die Frage 
nach dem „üblichen“ oder „richtigen“ Provisionssatz 
auf. Diese Frage lässt sich generell aber nicht beant-
worten, da der Provisionssatz allein schon in den un-
terschiedlichen Branchen sehr stark differiert. Die Höhe 
des  Provisionssatzes hängt darüber hinaus von einer 
Vielzahl von Faktoren ab: 

• Marktstellung des vertretenen Unternehmens, 
• Intensität der Kundenbearbeitung, 
• Konkurrenzsituation, 
• das Produkt selbst.

Das bedeutet für den Handelsvertreter, dass er den 
Provisionssatz mit dem vertretenen Unternehmer indi-
viduell aushandeln muss. Jeder Existenzgründer sollte 
sich daher vor Aufnahme der Verhandlungen Gedan-
ken darüber machen, wie seine Provisionseinnahmen 
aussehen müssen.

Auch bereits im Markt tätige Handelsvertreter sollten 
die Situation ihres Geschäfts ab und an individuell prü-
fen und gegebenenfalls Verhandlungen über die Höhe 
der vereinbarten Provisionssätze aufnehmen. Schließ-
lich haben sich die Provisionssätze  im Gegensatz zu 
den meisten Preisen in der Wirtschaft seit Jahren nicht 
nach oben entwickelt. Vielfach wurden sie zu einem 
Zeitpunkt vereinbart, als die Vertriebsaufgaben noch 
nicht so komplex waren wie heute.

hinweis: 
Eine Hilfestellung bei der Kalkulation von 
Provisionen und umfassende Informatio-
nen zur Struktur der Handelsvertretungen 
insbesondere zur Kostensituation finden Sie 
in Veröffentlichungen der CDH-Wirtschafts-
dienst GmbH. 

Für weitere Infos QR Code 
scannen oder hier klicken: 
www.shop.cdh24.de
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Schwarz  
auf Weiß:  
Das sollte  
geregelt sein!

Sind sich Hersteller und Handelsvertreter einig geworden, 
dass der Handelsvertreter zukünftig den Vertrieb des Pro-
duktes übernimmt und haben sich beide auch über die Provi-
sion verständigt, gilt es die Eckpfeiler der Zusammenarbeit in 
einen Handelsvertretervertrag zu fassen.

Vertragsform
Der Vertrag zwischen Handelsvertreter und vertretenem Un-
ternehmen bedarf keiner besonderen Form, kann also auch 
mündlich oder durch schlüssige Handlung (z.B. durch wieder-
holte Geschäftsvermittlung) geschlossen werden.

einfirmenvertreter/Mehrfirmenvertreter
Für Handelsvertreter ist es ratsam mehrere Hersteller zu ver-
treten. Eine Mischung von Vertretungen reduziert einerseits 
das Risiko der Handelsvertretung. Andererseits ist ein gut 
zusammengestelltes Sortiment mit sich ergänzenden Pro-
dukten ein besonderer Vorteil, den die selbständige Handels-
vertretung gegenüber dem angestellten Reisenden hat. Ein 
weiterer Pluspunkt: Kunden profitieren beim Einkauf von der 
Sortimentsvielfalt und genießen den Service aus einer Hand. 

Je nach der Ausgestaltung des Vertretungsrechtes lassen 
sich folgende Formen unterscheiden:

bezirksvertreter
Ein Bezirksvertreter ist der Handelsvertreter dann, wenn ihm 
ein bestimmter geografischer Bezirk oder ein bestimmter 
Kundenkreis zur Bearbeitung anvertraut wurden. Als Gegen-
leistung für diese Gesamtbemühungen erhält der Bezirksver-
treter Provisionen auch für Geschäftsabschlüsse in seinem 
Bezirk bzw. in seinem Kundenkreis, die nicht auf seine Tätig-
keit zurückzuführen sind (§ 87 Abs. 2 HGB). Dies unterschei-
det den Bezirksvertreter vom Handelsvertreter, der Provision 
nur für vermittelte Geschäfte erzielt, die auf ihn mittelbar oder 
unmittelbar zurückzuführen sind. 

alleinvertreter
Häufig wird – wobei auch betriebswirtschaftliche Gründe eine 
Rolle spielen – dem Handelsvertreter ein verstärkter Kunden-
schutz eingeräumt. Dies geschieht dadurch, dass der Han-
delsvertreter zum Alleinvertreter bestellt wird. In diesem Fall 
darf der vertretene Unternehmer in dem Bezirk des Handels-
vertreters bzw. gegenüber den Kunden weder selbst noch 
durch andere Beauftragte tätig werden. Hierzu ist nur der 
Handelsvertreter allein berechtigt.   

„Man sollte Internet 
und persönliche 
Beratung nicht als 
Gegensätze sehen,  
sondern als 
Ergänzung.“

sales
  8 | Kunden online und offline begeistern

26 | Die Rolle der Vertriebscontroller

54 | Veranstaltungen mit Wohlfühl-Faktor

business

Heft 09.12 › 20. Jahrgang › Monat 2012 › www.salesbusiness.de

Der Navigator für Vertrieb,Verkauf und Strategie

Andree Moschner, Vorstandsvorsitzender der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG

www.gabler.de

Die 11 Irrtümer über Social Media
Social Media sind mächtig, Social Media verändern die Welt! Der „Nordafrikanische 
Frühling“ – ohne die Mobilisierung der Massen durch Facebook und Co. wäre er 
kaum möglich gewesen. Und wenngleich Facebook, Twitter, YouTube sowie 
vergleichbare Plattformen oder Communities inzwischen ein fester Bestandteil 
der Alltagskommunikation von Milliarden Menschen sind, herrscht in Unternehmen
vielfach Konzept- und Strategielosigkeit, Aktionismus oder Abwehrhaltung 
gegenüber Social-Web-Initiativen und -Technologien. Der Autor möchte mit 
diesem Buch für Social-Web-Engagement auf beruflicher Ebene begeistern, aber 
vor allem aufklären und helfen. Die „11 Irrtümer über Social Media“ unterstützen 
notwendige Entscheidungsprozesse, indem sie Nutzen und Aufwand, Chancen 
und Barrieren sowie Sinn und Unsinn des Themas gewinnbringend einzuschätzen 
helfen. Zahlreiche Praxisbeispiele und Expertenbeiträge machen das Buch zu 
einem wertvollen Hilfsmittel.  

Der Inhalt
■ Was Sie über Kommunikation und Mechanismen im Social Web wissen sollten
■ Was Sie über Planung und Realisierung wissen sollten
■ Was Sie über den Anspruch Ihrer Zielgruppen wissen sollten 
■ Was Sie über kontinuierliche Verbesserung wissen sollten

Die Zielgruppen
Mitarbeiter und Projektleiter aus Marketing und Unternehmenskommunikation, 
Produktmanager und Bereichsleiter, Werbe- und PR-Fachleute.

Der Autor
Hendrik Wolber ist Marketing- und Kommunikationsexperte sowie Vorstands-
mitglied der sxces Communication AG, einer weltweit agierenden Agentur für 
Unternehmenskommunikation. Er ist in der internationalen Wirtschaft ein gefragter 
Berater für interne und externe Unternehmenskommunikation.

Hendrik Wolber

Die 11 Irrtümer 
über Social Media
Was Sie über Marketing 
und Reputationsmanagement 
in sozialen Netzwerken 
wissen sollten

ISBN 978-3-8349-3112-2 
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Daniel F. Pinnow

Führen
Worauf es wirklich ankommt
5. Auflage

Führen
Worauf kommt es im Führungsalltag genau an? Was zeichnet einen guten und 
wirksamen Manager aus? Daniel F. Pinnow vermittelt anschaulich, was bei der 
Arbeit mit den Menschen im Unternehmen wirklich wichtig ist. 

Dieses Standardwerk – nun bereits in der 5. Auflage  – bietet einen kompakten 
und verständlichen Überblick über die wichtigsten Führungsansätze in Theorie 
und Praxis. Das Credo des Autors lautet: Führung ist die Kunst, eine Welt zu 
gestalten, der andere Menschen gern angehören wollen.

Der Inhalt
■  Führung im 21. Jahrhundert – Führung in der Krise?
■  Beruf versus Berufung – Was macht gute Führung aus?
■  Das Ganze sehen – Führen mit Verstand und Gefühl
■  Die Instrumente systemischer Führung: Mitarbeitergespräch, Coaching, 

Konfliktmanagement, Feedbackkultur, Zielvereinbarungsprozess, 
Delegation, Teamentwicklung

■  Zehn zentrale Thesen

Der Autor
Daniel F. Pinnow ist seit 1997 Geschäftsführer der Akademie für Führungs-
kräfte der Wirtschaft GmbH. Er zählt zu den namhaftesten Führungs- und 
Managementexperten im deutschsprachigen Raum.  

„An Büchern über Führung fehlt es wahrlich nicht. Pinnow, Leiter der Akade-
mie für Führungskräfte der Wirtschaft, legt Wert auf die Umsetzbarkeit und 
beschreibt, ‚worauf es wirklich ankommt‘ beim allerorten verlangten koopera-
tiven Führungsstil.“ Financial Times Deutschland
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Die neue – Marketingfachzeitschrift für Theorie und Praxis | www.marketingreview.ch

Social Media

4 | 2012  ■  Flippern statt Bowling – Marketing im Zeitalter von Social Media  ■  Social Media wird mobil  ■  Social Media 
zur Generierung und Förderung von Vertrauen in Kundenbeziehungen  ■  From Fan to Lead Generation in BMW’s   Pre-
Communication  ■  Effektive Gestaltung und Wirkung der Facebook-Fanpage  ■  Auswirkungen von Kundeninteraktionen 
auf den Social-Media-Erfolg  ■  Social-Media-Management bei SWISS  ■  Strategisches Social-Media-Measurement
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www.callcenterprofi .de  |  Heft 07  |  November 2011

CALL CENTER-PREISBENCHMARKWas Call Center-Services heute wert sind

ÖFFENTLICHE VERWALTUNG Wenn Bürger zu Kunden werden

SPECIAL: KRANKENSTANDUrsachen, Wirkung und Ansätze

BUSINESS DEVELOPMENT

B-to-B-Märkte 
entdecken den 
Service

CallCenter
MAGAZIN FÜR PROFESSIONELLES SERVICEMANAGEMENT PROFI

www.gabler.de

ISBN 978-3-8349-2500-8 
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4. Auflage Jetzt mit 

Führungs-
tipps

Das neue Hardselling
Martin Limbeck, Verkaufstrainer und Hardselling-Experte, bringt den Verkaufs-prozess wieder auf das Wesentliche: Verkaufen heißt verkaufen. Es geht um den erfolgreichen Abschluss und gleichzeitig den Aufbau einer langfristigen Beziehung zum Kunden. Wie dies gelingt, zeigt der Autor an den acht Stufen einer erfolgreichen Kundenakquise: vom telefonischen Erstkontakt über das Erstgespräch und den Verkaufsabschluss bis hin zum After-Sales-Service. Ob als kurzweiliges Intensivtraining, informatives Nachschlagewerk oder Inspira-tionsquelle für kreatives Verkaufen – das Buch bietet Know-how für alle, die beim Verkaufen den optimalen Abschluss suchen.

Neu: Die vierte Auflage liefert ergänzend Tipps für Führungskräfte zur Umsetzung des neuen Hardselling.

„Limbeck … überzeugt mit einem exzellenten Aufbau und vielen Lesehilfen und überrascht mit konkreten Tipps für Kaltakquise, Kundenbesuche und Preisver-handlungen.“ Financial Times Deutschland

„Ob für ,alte Hasen‘ oder Newcomer, für jede Menge Aha-Erlebnisse ist gesorgt. Uneingeschränkt lesenswert.“ Cash. Das Kapitalanlage-Magazin

„Limbeck verkauft. Er kann nicht anders. Es ist die Rolle seines Lebens.“ managerSeminareDer AutorMartin Limbeck zählt zu den Spitzenverkaufstrainern und gilt aufgrund seines Insider-Know-hows und der praxisnahen Strategien als der Hardselling-Experte in Deutschland.  

Eine Empfehlung der Zeitschrift Sales Business

Martin Limbeck

Das neue
Hardselling
 Verkaufen heißt 
 verkaufen –
So kommen Sie 
 zum Abschluss
 4. Auflage

Richard van Basshuysen | Fred Schäfer (Hrsg.) 

 Handbuch 
 Verbrennungsmotor
Grundlagen, Komponenten, Systeme, Perspektiven

6. Auflage

MTZ

Handbuch Verbrennungsmotor
Das Handbuch Verbrennungsmotor enthält auf über 1000 Seiten umfassende Infor-
mationen über Otto- und Dieselmotoren. In wissenschaftlich anschaulicher und 
gleichzeitig praxisrelevanter Form sind die Grundlagen, Komponenten, Systeme und 
Perspektiven dargestellt. Über 120 Autoren aus Theorie und Praxis haben dieses 
Wissen erarbeitet. Damit haben sowohl Theoretiker als auch Praktiker die Möglich-
keit, sich in kompakter Form ausführlich über den neuesten Stand der Motorentech-
nik zu informieren. Entwicklungen zur Hybridtechnik wurden aktualisiert und der 
Beitrag zum Kraftstoffverbrauch vollständig überarbeitet. Das Literaturverzeichnis 
wurde auf über 1300 Stellen erweitert. 

Der Inhalt
Geschichtlicher Rückblick – Einteilung der Hubkolbenmotoren – Kenngrößen –
Kennfelder – Thermodynamik – Triebwerk – Motorkomponenten – Tribologie – 
Ladungswechsel – Aufladung – Gemischbildungsverfahren und -systeme – 
Zündung – Verbrennungsverfahren – Elektronik – System Antriebsstrang – 
Sensoren/Aktuatoren – Kühlung – Abgasemissionen – Betriebsstoffe – Filtration –
Berechnung und Simulation – Verbrennungsdiagnostik – Kraftstoffverbrauch –
Geräuschemissionen – Messtechnik – Hybridantriebe – Alternative Fahrzeug-
antriebe – Ausblick

www.viewegteubner.de

Die Zielgruppen
Ingenieure in Motoren- und Fahrzeugentwicklung der Automobilindustrie 
Ingenieure in der Komponenten- und Systementwicklung der Zuliefererindustrie 
Professoren und Studenten an Hochschulen mit Schwerpunkt Kraftfahrzeugtechnik 
Lehrer und Studierende an Fachschulen für Technik mit Schwerpunkt Kraftfahrzeug-
technik 
Meister in Betrieben der Kfz-Technik

Die Herausgeber
Dr.-Ing. E. h. Richard van Basshuysen war bei Audi Entwicklungsleiter der Fahrzeug-
Komfortklasse und der Motor- und Getriebeentwicklung, Herausgeber der ATZ und 
MTZ und ist Autor und Herausgeber technisch-wissenschaftlicher Fachbücher. Ihm 
wurden die Benz-Daimler-Maybach-Ehrenmedaille 2001 des VDI für die Serienein-
führung des Pkw-Dieselmotors mit Direkteinspritzung verliehen sowie der hochdo-
tierte Ernst-Blickle-Preis 2000.
Prof. Dr.-Ing. Fred Schäfer, früher Leiter Motorenkonstruktion bei Audi, lehrt heute 
an der FH Südwestfalen das Fachgebiet Kraft- und Arbeitsmaschinen. Auch er ist 
Herausgeber und Autor von technisch-wissenschaftlichen Fachbüchern.
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Heribert Meffert / Christoph Burmann
Manfred Kirchgeorg

 Marketing
 Grundlagen marktorientierter 
Unternehmensführung 
11. Auflage

Marketing
Dieses bewährte Standardwerk liefert Studierenden im Bachelor- und Masterpro-
gramm sowie Praktikern umfassende Grundlagen des Marketingmanagements 
aus einer entscheidungsorientierten Sicht. 
In der 11. Auflage des Marketing-Klassikers wurden alle Kapitel überarbeitet, 
neue Entwicklungen wurden integriert, wie z. B. das gesamte Feld Social Media. 
Im Weiteren widmet sich das Buch verstärkt der Out-of-Home-Kommunikation. 
Die strategische Komponente der Kommunikation wurde durch ein zusätzliches 
Kapitel zur Mediastrategie und -planung erweitert, welche den Erfordernissen nach 
einer systematischen Planung, Koordination und Kontrolle aller Mediaaktivitäten 
Rechnung trägt.

„Die Bibel des Marketing.“ w & v – werben und verkaufen

Der Inhalt
� Konzeptionelle Grundlagen des Marketing
� Käuferverhaltens- und Marketingforschung
� Marketingziele
� Marketingstrategien 
� Marketing-Mix
� Marketingorganisation und -implementierung 
� Marketing-Controlling 

Die Autoren
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Heribert Meffert ist Professor der Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Marketing, und emeritierter Direktor des Instituts für Marketing am 
Marketing Centrum Münster (MCM) der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Prof. Dr. Christoph Burmann ist Inhaber des Lehrstuhls für innovatives Marken-
management (LiM) an der Universität Bremen.
Prof. Dr. Manfred Kirchgeorg ist Inhaber des Lehrstuhls für Marketingmanagement 
an der HHL – Leipzig Graduate School of Management.

ISBN 978-3-8349-2760-6
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Kundenbindung

 
Wirtschaft und Technik werden von Entscheidungen geprägt, Entscheidungen 
von Wissen. Springer für Professionals liefert Ihnen das entscheidende Wissen – 
direkt, einfach und verlässlich:

    Kostenfreier Zugriff auf Tausende von Fachbüchern und Fachzeitschriften

   Selektion, Komprimierung und Verknüpfung  
relevanter Themen durch Fachredaktionen

   Tools zur persönlichen Wissensorganisation und Vernetzung

Jetzt kostenfrei und unverbindlich für 30 Tage testen unter:  
0800-500 33 77 oder www.entschieden-intelligenter.de

Sie sind nicht irgendwer.
Also entscheiden  
Sie nicht irgendwie.

«

«

Die wichtigsten Punkte  die unbe-
dingt im Vertrag festgehalten wer-
den sollten, sind:

Abgrenzung der Vertretung (Produkt, Vertretungsbezirk, 
Kundenkreis), d.h. welche Produkte werden vertreten, 
welchen räumlichen Bezirk hat der Handelsvertreter 
zu bearbeiten und welchen Kundenkreis zu besuchen 
(Einzelhandel, Industrie, Großhandel, Gastronomie)

Vergütung des Handelsvertreters 
(Höhe der Provision, gegebenenfalls Zusatzvergü-
tungen, Prämien etc) 

Leistungsumfang 
Über die eigentliche Vermittlungstätigkeit hinaus über-
nehmen viele Handelsvertreter noch weitere Funkti-
onen im Vertrieb z. B. Lagerhaltung, technischer Kun-
dendienst, Mitarbeit auf Messen und Ausstellungen, 
Regalpflege. Auch diese zusätzlichen Services und 
eine damit verbundene zusätzliche Vergütung sollten 
im Vertrag festgehalten werden.

✔

✔
✔

Erläuterung:
Im Internetshop der CDH Wirtschaftsdienst GmbH können 
praxisbewährte Vertragsmuster bestellt oder auch direkt 
als Download bezogen werden. Für weitere Infos QR Code 
scannen oder hier klicken: www.shop.cdh24.de



22

Die Geschäftsstellen unserer 

landesverbände

Kassel

Hamburg

Berlin
Hannover

Erfurt

Bremen

Düsseldorf
Unna

Bielefeld

Köln

Koblenz

Frankfurt

Nürnberg

Stuttgart

Saarbrücken

München

Wuppertal

Kontaktdaten der 
CDH-Landesverbände 
einfach scannen  
oder unter:

www.cdh.de/ueber-uns/landesverbaende
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Wir helfen Ihnen beim Start!
Mehr Infos unter: 

www.cdh.de/existenzgruendung
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Hilfe im

steuer- und  
sozialversicherungsdschungel
damit Sie sich nicht verirren

interessenvertretung
     damit die Rahmenbedingungen stimmen

Erhebliche Preisnachlässe
beim Autokauf & Leasing, bei Mietwagen, 
beim Tanken & im Mobilfunk etc.  
damit Sie Ihren Geldbeutel schonen

KompetenteRechtsberatung

10 gründe
cdh-Mitglied zu sein

Exklusiver 
Versicherungsschutz
z. B. Handelsvertreterrechtsschutz
& Musterkollektionsversicherung,
damit Sie nichts umwerfen kann

wasserdichte
Verträge  damit Sie auf der sicheren Seite sind
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Bundesweit 
17 geschäftsstellen
damit Sie schnell Rat und Hilfe erhalten

IfV Informationen für Vertriebsunternehmer
damit Sie immer auf dem Laufenden sind



profitieren Sie
von einer Mitgliedschaft  
in einem starken Verband!

Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände 
für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) e.V.

Am Weidendamm 1 A
10117 Berlin
Tel.: 030/7 26 25-600
Fax: 030/7 26 25-699
centralvereinigung@cdh.de
www.cdh.de

Interesse an  
einer Mitgliedschaft? 

cdh.de/mitgliedschaft

...oder erst 
testen: 

cdh.de/mitgliedschaft/cdh-testen


